
Ziele der Gesetze: 

 
Arbeitszeitgesetz  

(ArbZG) 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer ab 18 
Jahre. 
 
Mutterschutzgesetz  

(MuSchG) 

Schutz der werdenden und stillenden Mutter 
und ihres Kindes. 
 
Jugendarbeitsschutzgesetz  

(JArbSchG) 

Schutz von Kindern und Jugendlichen bei 
der Arbeit, die noch nicht 18 Jahre alt sind. 
 

Wie hoch ist die wöchentliche Arbeitszeit? 

90 Stunden in der Doppelwoche * 

40 Stunden * 

ArbZG 

MuSchG 

JArbSchG 

* Die werktägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden 
   nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 10 
   Stunden verlängert werden, wenn innerhalb 
   von sechs Kalendermonaten oder innerhalb 
   von 24 Wochen der Durchschnitt von 48  
   Stunden pro Woche nicht überschritten wird.  

* Frauen unter 18 Jahre:  
   80 Stunden in der     
   Doppelwoche 

Darf an den Wochenenden gearbeitet werden? 

Sa Mo Di Mi Do Fr 

Werktage sind Montag bis Samstag. 
Sonntagsarbeit nur für einige Berufe und Tätigkeiten nach § 10 ArbZG 
zulässig oder nach Genehmigung durch die Behörde. 

Werktage sind Montag bis Samstag. 
Sonntagsarbeit nur für einige Berufe nach § 8 MuSchG 
zulässig oder nach Genehmigung durch die Behörde. 

Fünf Tage Woche für Jugendliche. 
Samstags- und Sonntagsarbeit nur in einigen Berufen und Tätigkeiten  
nach  §§ 16 und 17 JArbSchG zulässig. 
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Wann darf gearbeitet werden? (Nachtruhe beachten) 

ArbZG 

MuSchG 

JArbSchG 

Wie viele Stunden darf maximal am Tag gearbeitet werden? 

21 Uhr: Landwirtschaft 
22 Uhr: Gaststätten und im Schaustellergewerbe 
23 Uhr: mehrschichtige Betriebe 

Wie lange dauert eine Pause mindestens? 

Wie lange darf maximal ohne Pause gearbeitet werden? 
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6 Stunden ArbZG 

MuSchG 

JArbSchG 

30 min ArbZG 

MuSchG 

JArbSchG 

    30 min bei Arbeitszeit > 6 Stunden 
+  15 min bei Arbeitszeit > 9 Stunden 

30 min 

15 min 

    30 min bei Arbeitszeit > 6 Stunden 
+  15 min bei Arbeitszeit > 9 Stunden 
+   Unterbrechung der Arbeit  
     aus gesundheitlichen Gründen 

30 min     30 min bei Arbeitszeit > 4,5 Stunden 
+  30 min bei Arbeitszeit > 6 Stunden 

0           10           20          30            40          50          60 

15 min 

30 min 

max. 10 Stunden 
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max. 8,5 Stunden 

von 6 Uhr bis 20 Uhr Nachtruhe Nachtruhe 

4 Uhr: Bäckereien (>17 Jahre) 
5 Uhr: Bäckereien  und Konditoreien (>16 Jahre) 
5 Uhr: Landwirtschaft 
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von 6 Uhr bis 20 Uhr 
Nachtruhe Nachtruhe 

1     2     3     4      5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21    22   23   24 
5 Uhr: Landwirtschaft beim Melken von Vieh 22 Uhr: Gastwirtschaften und Beherbergungswesen 

23 Uhr: Künstlerinnen bei Vorstellungen 

+ Anrecht auf Unterbrechung aus 
gesundheitlichen Gründen 

Abweichungen nur in den ersten vier Monaten der 
Schwangerschaft und für stillende Mütter. 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit muss 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 
11 Stunden eingehalten werden. 

     Die Zeit kann in Blöcke von 
mindestens 15 Minuten aufgeteilt 
werden. 

max. 8 Stunden *  
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*8,5 Stunden, um die ausgefallene Arbeitszeit wegen eines freien Brückentages  
  oder wegen eines einzelnen verkürzten Arbeitstages auszugleichen. 
       9 Stunden in der Landwirtschaft während der Erntezeit (>16 Jahre) 
 

* Gilt für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahre 

6 Stunden 

4,5 Stunden 

48 Stunden * 

GEWERBEAUFSICHTSAMT 

So ist es mit der Arbeitszeit! 

So 

So 

Sa So 

So ist es mit der Arbeitszeit! 

GEWERBEAUFSICHTSAMT 
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